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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1974

Norm

StGB §153

Rechtssatz

Zum Tatbestand der Untreue ist neben dem vorsätzlichen (mit dolus principalis) begangenen Missbrauch der

eingeräumten Verfügungsmacht auch die Absicht (nach der Terminologie des StGB "der Vorsatz" - siehe §§ 153 und 5

Abs I StGB) erforderlich, dem anderen einen Vermögensnachteil zuzufügen, wobei dolus eventualis genügt.
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